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schaft, Erziehung und Volksbildung, dessen Ressort die Monu- 
menta, infolge der Reichsrefornr jetzt unterstellt sind, noch einmal 
vorgetragen hat. hierauf hat der neue Chef mittels Erlasses vom 
15. November 1934 das alte Statut mit Wirkung vom 1. April 
1935 außer Kraft gesetzt. Am 2. März 1935 erging dann seitens 
des Herrn Reichsministers an die drei Akademien der Wissen­
schaften in Berlin, München und Wien eine Mitteilung des 
neuen Satzungsentwurfs mit dem Ersuchen, etwaige Verbesserungs- 
vorschläge einzureichen. Die neue Satzung ist mit dem 1. April 1935 
in Kraft getreten. Sie hat folgenden Wortlaut:

Stück 1.

Das „Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde (Mo- 
numenta Germaniae Historica)" tritt mit Wirkung vom 1. April 
1935 an die Stelle der Zentraldirektion der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde vom 9. Januar 1874.

Stück 2.

Das Institut hat die Aufgabe, die Geschichte des deutschen Mittel­
alters zu erforschen und die Geschichts- und Rechtsquellen dieser 
Zeit herauszugeben.

Stück 3.

Das Institut untersteht der Aufsicht des Reichswissenschafts­
ministers.

Stück 4.

Der Präsident des Instituts ist als Reichsbeamter dem Reichs­
wissenschaftsminister für die Durchführung der Aufgaben des In­
stituts und für die Auswahl seiner Mitarbeiter verantwortlich. 
Diese werden wie bisher aus dem Gesamtbereich deutscher Sprache 
und Nultur berufen.

Stück 5.

Der Präsident des Instituts führt die Aufsicht über den Ge­
samtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, den 
Verband deutscher Historiker und die deutschen historischen Rom­
missionen, die sich der Obhut des Reichswissenschaftsministers 
unterstellt haben.


